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Präsident Mag. Christian Buchmann: Weitere Wortmeldungen dazu liegen nicht vor. 

Wünscht noch jemand das Wort? – Das ist nicht der Fall. Die Debatte ist geschlossen. 

Wir kommen zur Abstimmung, die über die gegenständlichen Tagesordnungspunkte 

getrennt erfolgt. – Ich ersuche, die Plätze einzunehmen. 

Wir gelangen zunächst zur Abstimmung über den Beschluss des Nationalrates vom 

24. März 2021 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Digitalisierungsfondsgesetz 

erlassen wird.  

Es liegt hiezu ein Antrag der Bundesräte Karl Bader, Marco Schreuder, Kolleginnen 

und Kollegen gemäß § 43 Abs. 1 der Geschäftsordnung vor, gegen den vorliegenden 

Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben. 

Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die diesem Antrag zustimmen, 

gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben, 

um ein Handzeichen. – Das ist die Stimmenminderheit, der Antrag ist damit 

abgelehnt. 

Ein Beschluss des Bundesrates ist somit nicht zustande gekommen. 

Nun gelangen wir zur Abstimmung über den Beschluss des Nationalrates vom 

24. März 2021 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Maß- und Eichgesetz 

geändert wird. 

Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, gegen 

den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben, um ein 

Handzeichen. – Das ist die Stimmeneinhelligkeit, der Antrag ist somit angenommen. 

Wir gelangen nun zur Abstimmung über den Beschluss des Nationalrates vom 

24. März 2021 betreffend ein Abkommen zwischen der Republik Österreich und der 

Slowakischen Republik zur Beendigung des Abkommens zwischen der Republik 

Österreich und der Tschechischen und Slowakischen Föderativen Republik über die 

Förderung und den Schutz von Investitionen in der Fassung des Notenwechsels vom 

22. Dezember 1993 und 14. Jänner 1994. 

Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, gegen 

den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben, um ein 

Handzeichen. – Das ist die Stimmeneinhelligkeit, der Antrag ist somit angenommen. 

 


